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LIEBE LESER
nun hat also auch die evangelisch-reformierte Landeskirche - zumindest die bemische

- ihren Fall Pfürtner. So wenigstens muss man glauben, wenn man für bare
Münze nimmt, was Marco Volken in der Rundschau des Deutschschweizer Fernsehens

als Information über den von der Kantonsregierung abgelehnten Vorschlag,
den verwaisten Lehrstuhl für Homiletik (Predigtlehre) an der theologischen Fakultät
der Uni Bern mit dem Pfarrer und Schriftsteller Kurt Marti zu besetzen, verbreitete.
Der «Fall», den ein um Aktualität bemühtes Fernsehen eigentlich vor Wochen hätte
aufnehmen müssen - nämlich zu einem Zeitpunkt, als durch ein mutiges Wort etwas
gegen die reichlich seltsame Berufungspolitik des bernischen Regierungsrates
auszurichten gewesen wäre - wurde hastig und im Stile billigen Sensationsjournälis-
mus in Szene gesetzt. Drei nichtssagende Interviews und ein jeder Verhältnismässigkeit

spottender Kommentar genügten, um die Schuld am unschönen Streit um
Martis Wahl an die Uni der Kirche in die Schuhe zu schieben.
Hätten sich die Mitarbeiter der Rundschau die Mühe genommen, sauber zu
recherchieren, hätten sie sich wohl kaum zum Vergleich mit dem Fall Pfürtner hinreissen
lassen. Es wäre dann festzustellen gewesen, dass der Synodalrat nicht - wie
absurderweise behauptet wurde - den «Bekenntnisstand» der Kandidaten abzuklären
hat, sondern die Interessen der Landeskirche in bezug auf die Ausbildung ihrer
zukünftigen Pfarrer zur Geltung bringen kann und lediglich das Recht hat, in Fragen
der Dozentenwahl angehört zu werden. Sie hätten überdies erfahren, dass sich der
Synodalrat nach anfänglicher Ablehnung mehrheitlich positiv zur Berufung Martis
geäussert hat und dass die Ablehnung des Vorschlags allein durch den Regierungsrat

erfolgte. Auf ein Gespräch mit dem Synodalratspräsidenten verzeichteten die
Rundschauverantwortlichen indessen, obschon dieser - zwei Tage vor dem Sendetermin

von Marco Volken am Telephon um einige Auskünfte gebeten - ein solches
anregte. Auch der Versuch, die Ablehnung Martis durch den Regierungsrat in den
Zusammenhang der bernischen Universitätspolitik - deren erstes Opfer der Pfarrer
beileibe nicht ist - zu stellen, wurde unterlassen.
Solche Zusammenhänge mochte das Fernsehen einmal mehr nicht aufdecken. Es

war bequemer und spektakulärer, im Rahmen des «ökumenischen Gleichgewichts»
einen zweiten Fall Pfürtner heraufzubeschwören. Genüsslich trat man der aus weiss
ich was für Gründen verhassten Kirche ans Schienbein. Ins Bild der spekulativen
Aufmachung des Runschaubeitrags passt auch, dass eine von Bundesstadt-Redaktor

This Adank perTelex übermittelte Erklärung desSynodalratspräsidenten zuhanden
der Rundschau-Redaktion unter den Tisch gewischt wurde. Sachliche Information
war nicht gefragt, der heisse Sommerabend forderte seinen Reisser. Einmal mehr hat
sich die Abteilung Information durch mangelnde journalistische Sorgfaltspflicht
disqualifiziert. Sie darf, falls mit dem neuen Verfassungsartikel und der Gesetzgebung
für Radio und Fernsehen doch eine Kontroliinstanz eingesetzt wird, stolz sein, einen
wesentlichen Beitrag dazu geleistet zu haben.

Mit freundlichen Grüssen
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